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Sponsoren - Richtlinien 
 
 

In der Vorstandssitzung vom 28. Januar 2009 hat der Vorstand des  
Vereins people-together folgende Richtlinien für Sponsoren, die Projekte 
des Vereins unterstützen, beschlossen: 
 
 

• Jeder Sponsor ist für jegliches Projekt herzlich willkommen. 
 
• Das Projekt darf durch den Sponsor in Verbindung mit seinem Unternehmen, in 

Rücksprache mit dem Obmann des Vereins, beworben werden. Der Verein 
unterstützt soweit möglich mit Photomaterial und Präsentationsmitteln. 

 
• Wenn eine Genehmigung für das Bewerben vom Obmann erteilt wird, so ist  
 dies mit dem Hinweis, dass es sich bei dem Projekt um eines des Vereines  
 people-together handelt, zu tun. 

 
• Das Nennen des Vereines ist bei Veranstaltungen, in Broschüren sowie Auftritten 

öffentlicher Art Bedingung. 
 

• Der Sponsor wird auf der Homepage von people-together erwähnt und verlinkt. 
Auf Wunsch hat er die Möglichkeit auch unter „Kooperationspartner“ angeführt zu 
werden. 

 
• Für Werbezwecke ist es dem Sponsor gestattet, Fotos mit eigenem Werbebanner 

bei der Projektausführung und am Projektort zu machen. Nicht erlaubt ist, auf den 
ausgeführten Bauten oder Gegenständen, die vom Verein (auch durch den 
Sponsor) errichtet oder angeschafft wurden, eine dauerhafte Werbung zu 
befestigen.  

 
• Sämtliche Handlungen und Unterstützungen, die der Sponsor dem Projekt direkt 

zukommen lassen möchte, werden auch langfristig über den Verein abgewickelt. 
 

• Bei Folgeprojekten in derselben Region bekommt der Sponsor das Vorzugsrecht, 
ein weiteres Sponsoring durchzuführen, der schon bei der Erstausführung dem 
Verein und dem Projekt unterstützend beigestanden ist. 

 


